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I. Allgemeine Hinweise
Das bei der Überlassung gewerblicher Objekte geltende Mietrecht unterschei-
det sich grundsätzlich von dem, das bei der Vermietung von Wohnraum gilt.
Somit unterliegen gewerbliche Mietverträge insbesondere nicht dem Miet-
preisrecht für Wohnungen (§§ 557 ff BGB), den Regelungen der Betriebskos-
ten (§§ 556 f, 560 BGB) sowie den Vorschriften über die Mietsicherheit (§ 551
BGB), dem Kündigungsschutz (§ 573 BGB) und den speziellen Bestimmungen
über den Räumungsschutz (§§ 721, 794a ZPO).
Auch nach dem am 01.09.2001 in Kraft getretenen Mietrechtsreformgesetz
(BGBl 2001, S. 1149) besteht unter mietrechtlichen Gesichtspunkten bei der
Vermietung von Gewerberaum weiterhin Vertragsfreiheit. Beschränkungen
ergeben sich allerdings beim Abschluss von Formularmietverträgen aus den
§§ 305 ff BGB.
Hierbei handelt es sich um die Regelungen des AGB-Gesetzes, die das am
01.01.2002 in Kraft getretene Schuldrechtsmodernisierungsgesetz (BGBl.
2001, S. 3138ff, 3143) in das BGB übernommen hat. Daneben enthält das
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz Neuregelungen des Verjährungsrechts
(§§ 195ff BGB) und des Rechts der Leistungsstörungen (insbesondere
§§ 280ff BGB).

II. Begriff des Gewerberaums
Ob es sich um die Vermietung von Wohn- oder Gewerberaum handelt, be-
stimmt sich in erster Linie nach der Zweckbestimmung, die von den Parteien
getroffen wird. Rechtlich werden grundsätzlich alle die Verträge vom Gewer-
beraummietrecht erfasst, bei denen es sich nicht um die Vermietung von Wohn-
raum handelt. Beispiele sind Läden, Büros für Anwälte und Architekten, Räu-
me für Arztpraxen und Gaststätten. Ferner zählt hierzu die entgeltliche Über-
lassung von Hotels, Werkstätten, Garagen sowie von Ställen und Scheunen.
Wandelt der Mieter Räume, die er zu gewerblichen Zwecken gemietet hat, in
Wohnraum um, so bleibt es weiter bei einem gewerblichen Mietverhältnis.1

In „echten Zweifelsfällen“ ist die Vereinbarung, es handele sich insgesamt um
Geschäftsräume, wirksam und zu beachten.2

Allgemeine Hinweise/Begriff des Gewerberaums

1 OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.01.2004 – 10 U 105/03 – DWW 2004, 125
2 OLG Düsseldorf – a.a.O. 125, 126
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III. Abgrenzung Mietvertrag,
Pachtvertrag und Leihe

Der wesentliche Unterschied zwischen der Miete und der Pacht besteht darin,
dass der Pächter nicht nur zum Gebrauch der Sache berechtigt ist, sondern auch
die Befugnis hat, aus ihr einen Ertrag zu ziehen. Bei der Verpachtung von Ge-
schäftsräumen handelt es sich um den Gewinn, der aus der im Mietobjekt be-
triebenen gewerblichen Tätigkeit erzielt wird. Allerdings steht dem Pächter das
Recht, einen Ertrag zu ziehen, nur insoweit zu, als dies nach den Regeln einer
ordnungsgemäßen Wirtschaft geschieht.

Nach Ansicht des BGH in seinem Urt. v. 27.03.19914 ist ein Pachtvertrag auch
anzunehmen, wenn für den Geschäftsbetrieb geeignetes Inventar tatsächlich in
den Räumen vorhanden ist und der Verpächter wesentlich hierzu beigetragen
hat. Dies kann durch den Nachweis einer günstigen Bezugsquelle für die Ein-
richtungen oder die Bereitstellung eines günstigen Anschaffungskredits erfolgt
sein. Werden mit Inventar ausgestattete Räume vereinbarungsgemäß in einer
Weise genutzt, die den Einrichtungen zuwider läuft, so handelt es sich nicht
um Pacht, sondern um Miete. Das trifft z.B. zu, wenn der Inhaber eines Auto-
kinos einem Autohändler ermöglicht, auf seinem Gelände einen Gebrauchtwa-
genmarkt zu veranstalten.5

Hauptbeispiele für Pachtverträge sind die entgeltliche Überlassung von einge-
richteten Hotels, Gaststätten, Kantinen sowie von Werkstätten und Fabriken.
Es ist auch durch Formularvertrag zulässig, mit der Verpachtung Bezugsver-
pflichtungen – z.B. von Getränken durch den Gaststättenpächter – zu verein-
baren.6

Von der Vermietung und der Verpachtung ist die Leihe zu unterscheiden. Sie ist
im Wesentlichen durch die Unentgeltlichkeit der Nutzung (§ 598 BGB) – z.B.

Hinweis

Die Beantwortung der Frage, ob eine Vermietung oder Verpachtung von
Geschäftsräumen vorliegt, hängt demnach entscheidend davon ab, ob die
überlassenen Räume mit Einrichtungen ausgestattet sind, die eine Gewinn-
erzielung ermöglichen.3 Auf die Pacht sind gem. § 581 Abs. 2 BGB grund-
sätzlich die Vorschriften über den Mietvertrag anzuwenden.

Abgrenzung Mietvertrag,Pachtvertrag und Leihe

3 BGH, Beschl. v. 17.12.1980 – VIII ZB 51/80 – ZMR 1981, 306
4 XII ZR 136/90 – ZMR 1991, 257
5 OLG München, Urt. v. 14.12.1971 – 5 U 3058/71 – in: MDR 1972, S. 425
6 Wolf/Eckert/Ball Rdn. 1616 ff
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eines PKW-Stellplatzes oder einer Grundstückszufahrt – gekennzeichnet. Ist
das Entgelt gering und entspricht es nicht dem Wert der Gebrauchsgewährung,
so handelt es sich trotzdem um einen Mietvertrag.7

Die Verwahrung unterscheidet sich von den vorgenannten Vertragstypen da-
durch, dass der Verpflichtete nicht zur Aufbewahrung eines Raumes, sondern
einer ihm übergebenen beweglichen Sache gehalten ist (§ 688 BGB).

IV. Zweckentfremdung
Bevor Räume, die früher als Wohnräume genutzt worden sind, zu gewerblichen
Zwecken vermietet werden, ist auf jeden Fall zu klären, ob dies einen Verstoß
gegen das Zweckentfremdungsverbot darstellt. Durch Art. 6 § 1 MRVerbG wer-
den nämlich die Landesregierungen ermächtigt, für Gemeinden, in denen die
Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen
Bedingungen besonders gefährdet ist, durch Verordnung zu bestimmen, dass
Wohnraum anderen als Wohnzwecken nur mit Genehmigung der von der Lan-
desregierung bezeichneten Stelle zugeführt werden darf. Die Genehmigung
kann befristet, bedingt oder unter Auflagen erteilt werden (Art. 6 § 1 Abs. 2
MRVerbG).
Der Verstoß gegen das Zweckentfremdungsverbot kann mit einer Geldbuße bis
zu 100.000 DM (51.129,19 Euro) geahndet werden (Art. 6 § 2 Abs. 2
MRVerbG).
Wird eine Wohnung entgegen dem Zweckentfremdungsverbot vermietet, so ist
der Mietvertrag nicht gem. § 134 BGB wegen eines Verstoßes gegen eine ge-
setzliche Bestimmung nichtig.8 Das Fehlen der Zweckentfremdungsgenehmi-
gung stellt als öffentlich-rechtliche Beschränkung des Mietgebrauchs einen
Mangel der Mietsache dar.

Hinweis

Die VO über ein Zweckentfremdungsverbot tritt jedoch automatisch au-
ßer Kraft, wenn keine Mangellage mehr besteht und das Verbot entbehrlich
geworden ist.9 Nach dem Entfallen der VO über das Zweckentfremdungs-
verbot entfällt auch die Pflicht zu Ausgleichszahlungen.10

Zweckentfremdung

7 Wolf/Eckert/Ball Rdn. 11 unter Hinweis auf Rspr.
8 OLG Köln, Urt. v. 18.11.1991 – 13 U 132/91 – in: DWW 1992, S. 78
9 BVerwG, Beschl. v. 13.03.2003 5 B 255.02 – DWW 2003, 156 für Berlin
10 OVG Berlin, Beschl. v. 22.10.2004 – OVG 5 N 18.04 – GE 2004, 1460




